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1 Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Das Büro Wankner und Fischer Partnerschaft mbB führt eine Machbarkeitsstudie zur Anlage ei-

nes Badesees nördlich der Bodenseestraße zwischen Germering und Freiham durch. Im Untersu-

chungsgebiet ist Kiesabbau im Nassabbauverfahren mit anschließender Rekultivierung geplant. 

Im Rahmen der Rekultivierung soll ein Badesee angelegt werden. Die Planung beansprucht ca. 

16,2 ha Ackerfläche und 1,0 ha Trockenrasen. Da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt, ist 

noch kein konkreter Planstand vorhanden. Dementsprechend muss in dem vorliegenden Fachbei-

trag zur artenschutzrechtlichen Prüfung davon ausgegangen werden, dass die gesamte Fläche be-

ansprucht wird. Je nach Planung können bei Nichtbeanspruchung von Flächen bestimmte Maß-

nahmen entfallen. 
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Abbildung 1: Übersicht über den Umgriff der Machbarkeitsstudie, Stand 2022 (Quelle: Wankner und Fischer 
Partnerschaft mbB). 

Mit der Realisierung des geplanten Vorhabens sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. 

Dies kann für einzelne streng geschützte Arten möglicherweise zu Beeinträchtigungen führen. Der 

vorliegende Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) behandelt das Vor-

haben hinsichtlich artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Soweit notwendig werden arten-

schutzrechtlich erforderliche Maßnahmen vorgeschlagen. 

Im vorliegenden Fachbeitrag werden: 

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwortungsarten“ nach § 54 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und 

dargestellt.  

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen zur Erfordernis und ggf. zur Erteilung einer 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

1.2 Untersuchungsgebiet (UG) 

Das UG liegt östlich von Germering und westlich von Freiham auf überwiegend Freihamer Gemar-

kung. Es besteht aus zwei Teilbereichen: Der Großteil des UG liegt nördlich der Bodenseestraße, 

während sich ein kleiner Teilbereich südlich davon befindet. Beide Teilbereiche sind hauptsäch-

lich landwirtschaftlich geprägt. Der nördliche Teilbereich grenzt im Osten an die Autobahn 99 und 

im Westen an die Germeringer Wohnbebauung an. Im Süden reicht die Böschung der Bodensee-

straße und im Norden landwirtschaftlich genutzte Flächen an das nördliche UG heran. Der südli-

che Teilbereich grenzt im Norden an die Bodenseestraße und im Süden an die Bahnstrecke zwi-

schen München und Germering. Westlich und östlich dieses Teilbereichs befinden sich landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. 

Innerhalb des UG befinden sich keine amtlich kartierten Biotope oder Schutzgebiete. Die nächsten 

amtlich kartierte Biotope liegen ca. 60 m südwestlich (Gebüsch im Gleisdreieck am S-Bahnhof 

Harthaus, M-0281) und 90 m östlich (Feldgehölze bei Freiham, M-0170) des südlichen UG-Teil-

stücks entfernt. Ca. 800 m südlich des UG befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Kreuzlinger 

Forst“ (LSG-00309.07) und ca. 470 m nordwestlich des UG liegen die Landschaftsschutzgebiete 

„Triftwiesen Germering“ (LSG-00309.03) sowie „Aubinger Lohe und Moosschwaige“ (LSG-

00120.02). Es werden keine Beeinträchtigungen der amtlich kartierten Biotope und der Land-

schaftsschutzgebiete durch das Vorhaben erwartet. 

Der nördliche Teilbereich des UG ist 20,8 ha groß. Im Südosten des Teilbereichs befindet sich auf 

2,7 ha Fläche ein Kiesumschlagplatz. Auf den Böschungen von dessen Seitenwällen wächst eine 

Ruderalflur. An der östlichen Böschung wurde kürzlich eine Baumreihe angepflanzt. Vom Kies-

umschlagplatz aus verläuft eine ca. 7 m breite Zufahrtsstraße am südlichen Rand des nördlichen 

UG-Teils entlang. Die Böschungen der Zufahrtstraße sind mit einer Ruderalflur bewachsen. Der 

Rest des nördlichen UG-Teilbereichs ist Bestandteil der Erweiterungsfläche des Kiesabbaus. 

Nördlich des Kiesumschlagplatzes wird eine ca. 2,1 ha große Fläche teilflächig zur Lagerung von 

Kies benutzt, der hier bis zu 10 – 15 m hoch aufgeschüttet ist. Westlich davon befindet sich ein ca. 

11,9 ha großer Getreideacker. An diesen grenzt noch weiter westlich ein ca. 1,0 ha großer 
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Trockenrasen an, der in einem ca. 20 m breiten Streifen den nördlichen Teilbereich des UG von 

Südost nach Nordwest durchzieht. Der Trockenrasen wird der Länge nach von einem Fußweg 

durchquert. Im Trockenrasen stehen vereinzelt Sträucher, sowie junge bis mittelalte Linden, Vo-

gelkirschen und Feldahorne. In der krautigen Vegetation findet sich unter anderem der Ausdau-

ernde Lein. Den Westrand des Trockenrasens begrenzt ein lockerer Gebüschsaum, der im Süden 

und Norden in eine verbuschte Grünlandbrache übergeht. Westlich hiervon liegt eine ca. 2,8 ha 

große Teilfläche eines weiteren Getreideackers, die den nördlichen Teil des UG nach Westen ab-

grenzt. 

Der südliche Teilbereich des UG ist 1,6 ha groß. Am nördlichen Rand des Teilgebiets befindet sich 

ein geteerter Weg mit einem ca. 30 cm breiten Grassaum zum Getreideacker südlich davon. Der 

Acker nimmt nahezu das gesamte südliche Teilgebiet des UG ein. Am südlichen Rand des Ackers 

schließt sich die 4 – 5 m breite Böschung zur Bahnstrecke zwischen München und Germering an. 

Die Böschung ist hauptsächlich durch eine Ruderalflur geprägt. Pflanzenarten trockenwarmer 

Standorte, sowie kleine Gebüsche sind vereinzelt vorhanden. 

 

Abbildung 2: Lage des Untersuchungsgebiets (rot gestrichelt). 
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3.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL 

In ca. 160 m Entfernung zum südlichen Teilbereich des UG befinden sich aktuelle Nachweise des 

Europäischen Laubfroschs (2021) sowie ein Nachweis von zwei Zauneidechsen (2014) entlang 

der Bahngleise in ca. 240 m Entfernung (ASK-Daten). Im Jahr 2017 wurden in der Kirche Freiham 

alte Kotspuren des Großen Mausohrs festgestellt. Die Kirche wurde im Jahr 2010 renoviert und 

seitdem sind keine Hinweise auf aktuellen Fledermausbesatz festgestellt worden.  

Im Rahmen der Kartierungen 2021 und 2022 im UG konnten keine Tierarten gemäß Anhang IV 

der FFH-RL nachgewiesen werden. Weitere (nicht kartierte) Anhang IV-Arten wurden entweder 

auf Grundlage der räumlichen Verbreitung ausgeschlossen, sind grundlegend nicht zu erwarten 

oder werden durch die projektspezifischen Wirkfaktoren nicht beeinträchtigt (siehe nachfol-

gende Kapitel 3.1.2.1 - 3.1.2.9). 

3.1.2.1 Fledermäuse 

Im UG befinden sich keine geeigneten Habitatstrukturen für Fledermäuse: Es sind weder Gebäude 

mit Einflugmöglichkeiten noch Bäume mit Baumhöhlen durch das Vorhaben betroffen. Eine es-

senzielle Nutzung des UG als Jagdhabitat ist nicht anzunehmen. Eine Betroffenheit der streng ge-

schützten Fledermausarten gemäß Anhang IV der FFH-RL ist somit nicht zu erwarten.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng 

geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, 

Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.2 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Im UG befinden sich keine geeigneten Habitatstrukturen für weitere Säugetiere des Anhangs IV 

der FFH-RL (z.B. Haselmaus, Biber, Fischotter). Ein Vorkommen dieser Arten und die daraus ggf. 

entstehenden vorhabenbedingten Wirkungen sind da hergehend nicht zu erwarten.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng 

geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, 

Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.3 Reptilien 

Potenzielle Habitatstrukuren im gesamten UG wurde auf das Vorkommen von Zauneidechsen hin 

untersucht. Im Rahmen von vier Kartierdurchgängen (je zwei 2021 und 2022) konnten trotz in-

tensiver Suche keine Nachweise in Form von Sichtbeobachtungen erbracht werden.  

2014 wurden zwei Zauneidechsen entlang der südlich angrenzenden Bahngleise in ca. 240 m Ent-

fernung Richtung Osten nachgewiesen (ASK-Daten). Die Böschungsbereiche von Bahngleisen 

werden oftmals als Lebensraum genutzt (Blanke 2010). Obwohl während der Kartierung keine 

Zauneidechsen in dem Böschungsbereich, der im südlichen Teil-UG liegt, festgestellt wurden, so 

ist nicht auszuschließen, dass eine Einwanderung vom bekannten Vorkommen aus in diesen Be-

reich stattfindet.   
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Aufgrund der Sicherheitsabstände, die zu Bahngleisen einzuhalten sind ist nicht anzunehmen, 

dass Lebensräume durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. Um eine Einwanderung von Zau-

neidechsen in die Baustelle zu vermeiden, wird entlang der Bahnlinie am Böschungsfuß ein Rep-

tilienschutzzaun angebracht (M3). Dieser wird in den Wintermonaten vor dem Start der Bauar-

beiten installiert, wenn die Zauneidechsen noch nicht aktiv sind. 

Ein Vorkommen von weiteren strenggeschützten Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-RL ist 

aufgrund ungeeigneter Habitatstrukturen nicht zu erwarten.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng 

geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, 

Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.4 Amphibien 

Die Gewässer im bestehenden Kieswerk stellen einen potenziellen Lebensraum für mehrere 

streng geschützte Amphibienarten gemäß Anhang IV der FFH-RL dar. Im Rahmen der Kartierun-

gen im Jahr 2022 konnten keine Nachweise (Rufe, Sichtbeobachtung, Laich, Jung- oder Alttiere) 

erbracht werden. Da laut UNB München sowie der ASK-Datenbank im näheren Umfeld Amphi-

bienvorkommen (Wechselkröte (2013, 3.700 m Richtung NO), Laubfrosch (1997, 200 m Richtung 

SW), kleiner Wasserfrosch (1997, 200 m Richtung SW)) bekannt ist, ist eine Einwanderung der 

Arten in den Folgejahren möglich. Die Wechselkröte bspw. gilt als Pionierarte und legt auf ihrer 

Suche nach neuen Laichgewässern mehrere Kilometer zurück (bis zu 10 km) (Bay. LfU 2022).  

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG 

Die Gewässer im UG stellen potenzielle Laichgewässer für mehrere Amphibienarten dar. Durch 

das bekannte Vorkommen von Arten im Umfeld ist die Nutzung der Gewässer im Folgejahr nicht 

auszuschließen. Um eine Betroffenheit der Arten vor der Umsetzung des Vorhabens nachzuwei-

sen, werden die Arten im Jahr 2023 mit 2 Übersichtsbegehungen während der Hauptaktivitätszeit 

zwischen April und Juni nachkartiert (M5). Werden im Rahmen der Kartierungen Nachweise pla-

nungsrelevanter Amphibienarten erbracht, werden die durch das Vorhaben beanspruchten Laich-

gewässer gleichwertig im nahen Umfeld des UG ersetzt (M10). 

Werden im Rahmen der Nachkartierung keine Nachweise planungsrelevanter Amphibienarten 

erbracht, entfallen die beschriebenen Maßnahmen zu dieser Artengruppe. 

Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG 

Werden im Rahmen der Nachkartierung Nachweise planungsrelevanter Amphibienarten er-

bracht, werden diese im folgenden Frühjahr (ab März) durch Amphibienschutzzäune von den 

Winterquartieren zu den neu angelegten Fortpflanzungsgewässern geleitet. Sind die neuen Ge-

wässer zu weit von den ursprünglichen Gewässern entfernt um die Tiere durch Zäune dort hinzu-

leiten, werden diese durch spezielle Fangeinrichtungen eingefangen und umgesiedelt (M10). Die 

Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der UNB und der ökologischen Baubegleitung. 

Werden im Rahmen der Nachkartierung keine Nachweise planungsrelevanter Amphibienarten 

erbracht, entfallen die beschriebenen Maßnahmen zu dieser Artengruppe. Werden Amphibienar-

ten nachgewiesen, deren Fortpflanzungsgewässer durch das Vorhaben nicht beansprucht 
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werden, sind diese vom Baufeld durch einen Amphibienschutzzaun abzutrennen um ein Einwan-

dern von Tieren in die Baustelle zu vermeiden (M6). 

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG 

Eine Störung von Amphibienarten ist im UG nur möglich, wenn diese im kommenden Jahr in das 

UG einwandern und deren Fortpflanzungsgewässer vom Vorhaben nicht beansprucht werden. 

Amphibien gelten im Allgemeinen als schlecht hörende Tiere. Die akustische Kommunikation 

spielt zwar bei einigen Arten, zumindest während der Fortpflanzung, eine bedeutende Rolle (z.B. 

Paarungsrufe), dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass es vorhabenbedingt zu einer erhebli-

chen Störung von Amphibienarten kommt (ffh-vp-info 2022).  

Insgesamt sind durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnah-

men keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng geschützten Arten (Anhang IV 

der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot 

sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.5 Fische 

Der Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni) ist die einzige in Bayern vorkommende Fischart, 

die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt ist. Sein Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf 

das Fließgewässersystem der Donau.  

Das UG befindet sich abseits dieses Gewässersystems, sodass von keiner direkten oder indirekten 

Betroffenheit dieser Art durch das Vorhaben auszugehen ist.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng 

geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, 

Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.6 Libellen 

Im Eingriffsbereich sowie im weiteren Umfeld befinden sich keine geeigneten Larvalgewässer für 

streng geschützte Libellenarten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie. Zudem liegen in der Umge-

bung keine aktuellen Fundpunkte aus der ASK-Datenbank vor und das Vorkommen einiger Arten, 

wie Zierliche Moosjungfer oder Sibirische Winterlibelle ist aufgrund ihrer Verbreitung (vgl. LfU 

Arteninformation (aktueller Stand) grundsätzlich unwahrscheinlich. Ein Vorkommen von An-

hang IV-Arten dieser Gruppe ist somit nicht anzunehmen.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die streng 

geschützten Arten (Anhang IV der FFH-RL) dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, 

Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.7 Käfer 

Das Vorkommen von Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist aufgrund des Fehlens von 

geeigneten Habitatstrukturen, wie stark dimensionierte Bäume, Gewässer oder Sumpfwälder, bis 
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ins weitere Umfeld nicht zu erwarten. Zudem befinden sich in der Umgebung keine aktuellen 

Fundpunkte aus der ASK-Datenbank zu dieser Artengruppe. Die Prüfung der Habitattradition für 

bspw. den Eremiten ergab ebenfalls keinen Hinweis.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die An-

hang IV-Arten dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsver-

bot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.8 Schmetterlinge 

Im Rahmen einer Begehung in der Vegetationsperiode wurden mehrere Exemplare des kleinblü-

tigen Weidenröschens (Epilobium parviflorum) nachgewiesen. In größeren Beständen eignet sich 

die Pflanze als Raupenfutterpflanze für den Nachtkerzenschwärmer. Die nachfolgende Suche nach 

Raupen ergab jedoch keinen Hinweis auf das Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers im Unter-

suchungsgebiet. Auch sonst gab es keine Hinweise auf das Vorkommen der Nachtfalterart wie 

Fraßspuren oder Kot. Ein Vorkommen der Art ist somit nicht anzunehmen. Zudem befinden sich 

in der Umgebung keine aktuellen Fundpunkte des Nachtkerzenschwärmers aus der ASK-Daten-

bank. 

Das Vorkommen von weiteren streng geschützten Tag- und Nachtfalterarten gemäß Anhang IV 

der FFH-Richtlinie kann aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung im gesamten UG weitge-

hend ausgeschlossen werden. Zudem befinden sich in der Umgebung keine aktuellen Fundpunkte 

aus der ASK-Datenbank zu dieser Artengruppe. 

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die An-

hang IV-Arten dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsver-

bot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.9 Schnecken und Muscheln 

Durch das Vorhaben werden keine für Schnecken oder Muscheln des Anhangs IV der FFH-Richtli-

nie geeigneten Feuchtgebiete oder Gewässer in Anspruch genommen. Aufgrund der ungeeigneten 

Habitatausstattung im Eingriffsbereich ist ein Vorkommen dieser Arten nicht anzunehmen. Dar-

über hinaus liegen in der Umgebung keine aktuellen Fundpunkte aus der ASK-Datenbank vor. 

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für die An-

hang IV-Arten dieser Gruppe anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsver-

bot sind somit nicht erfüllt. 

3.1.2.10 Sonstige Arten  

Im Rahmen der Biotop- und Nutzungstypenkartierung wurde im UG die Blauflügelige Ödland-

schrecke als nicht saP relevante, jedoch wertgebende Art, auf dem Magerrasenstreifen des nörd-

lichen Teil-UG festgestellt. In Abstimmung mit der UNB München wird diese Art im vorliegenden 

Fachbeitrag ebenfalls betrachtet.  
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RLB / RLD: Rote Liste Bayern/ Deutschland (Bay  LfU 2016  Grüneberg et al  2015)  
0  ausgestorben oder verschollen 
1  vom Aussterben bedroht 
2  stark gefährdet 
3  gefährdet 
G  Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
R  extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 
D  Daten defizitär 
V  Art der Vorwarnliste 
*  Art ungefährdet 

VRL: Anhang der Vogelschutzrichtlinie der EU 
1  Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen 

Schutz (§): naturschutzrechtliche Bestimmungen des besonderen und strengen Artenschutzes 
b  besonders geschützte Arten nach §7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
s  streng geschützte Arten nach §7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

V: Verantwortlichkeit Deutschlands  (Bayer. StMi, 2010) 
!!   in besonders hohem Maße verantwortlich 
!  in hohem Maße verantwortlich 
(!)  in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich 

EHZ-KBR: Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeographischen Region Bayerns 
s  ungünstig / schlecht 
u  ungünstig / unzureichend 
g  günstig 
?  unbekannt 

EHZ-LP: Erhaltungszustand der Lokalpopulation 
A  hervorragend 
B  gut 
C  mittel bis schlecht 
?  unbekannt 

Status: Status im Untersuchungsgebiet  
sb  sicherer Brutvogel: Brutnachweis für UG vorhanden 
wb  wahrscheinlicher Brutvogel 
mb  möglicher Brutvogel: Im UG nachgewiesen, aber kein direkter Brutnachweis 
NG  Nahrungsgast: Regelmäßig zur Nahrungssuche, jedoch nicht im UG brütend 
Ü  Überflieger: ohne Bezug zum UG 
Z  als Durchzügler bewerteter Nachweis 
pot  potenzielles (Brut)vorkommen 

fett  möglicher, wahrscheinlicher oder sicherer Brutvogel im UG (und im angrenzenden Umfeld) 

3.2.2 Vorhabenspezifisch „unempfindliche“ Vogelarten 

3.2.2.1 Häufige, weit verbreitete Vogelarten (ohne Darstellung in Karten) 

Bei den ermittelten, weit verbreiteten Arten ("Allerweltsarten“) ist davon auszugehen, dass unter 

Berücksichtigung einer Betroffenheit von lediglich wenigen Individuen oder Brutpaaren durch 

das Vorhaben und bei Umsetzung allgemeiner Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, wie 

z. B. der Bauzeitenregelung, keine Verbotstatbestände eintreten. Aus nachfolgenden Gründen sind 

damit keine relevanten Beeinträchtigungen dieser häufigen Arten zu erwarten: 

- hinsichtlich des Schädigungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG) kann für diese 

Arten wegen der guten Anpassungsfähigkeit bei der Brutplatzwahl im Regelfall davon 

ausgegangen werden, dass im Umfeld ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen und 

somit die ökologische Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten unter Berücksichtigung von Maßnahmen (Bauzeitenregelung) im räum-

lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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- hinsichtlich des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG) zeigen diese Arten 

vorhabensbezogen entweder keine gefährdungsgeneigten Verhaltensweisen oder es 

handelt sich um Arten, für die denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Bereich 

der allgemeinen Mortalität im Naturraum liegen (die Art weist eine Überlebensstrategie 

auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuenverluste mit geringem Risiko 

abzupuffern, d.h. die Zahl der Opfer liegt im Rahmen der (im Naturraum) gegebenen 

artspezifischen Mortalität). 

- hinsichtlich des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG) kann für diese 

Arten wegen deren weiten Verbreitung grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich 

der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

3.2.2.2 Vogelarten, die das UG überfliegen bzw. als Nahrungsgast oder Durchzügler nut-

zen 

(Ermittelte Nahrungsgäste: Mauersegler, Rauchschwalbe, Turmfalke) 

(Ermittelte Überflieger: Grauammer, Saatkrähe) 

(Ermittelte Durchzügler: Flussuferläufer, Baumfalke) 

Bei den ermittelten „Überfliegern“, welche keinen Bezug zum UG haben, sowie den ermittelten, 

gelegentlich auftretenden Nahrungsgästen und Durchzüglern ist davon auszugehen, dass unter 

Berücksichtigung einer Betroffenheit von lediglich einzelnen Individuen oder Brutpaaren durch 

das Vorhaben keine Verbotstatbestände eintreten. Aus nachfolgenden Gründen sind damit keine 

relevanten Beeinträchtigungen dieser Arten zu erwarten: 

- hinsichtlich des Schädigungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG) kann für diese 

im Regelfall erst außerhalb der Wirkbereiche brütenden Arten eine Schädigung oder 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 

- hinsichtlich des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG) zeigen diese Arten 

vorhabenbezogen entweder keine gefährdungsgeneigten Verhaltensweisen, treten nur 

sporadisch im UG auf oder es handelt sich um Arten, für die denkbare Risiken durch 

Vorhaben insgesamt im Bereich der allgemeinen Mortalität im Naturraum liegen (die Art 

weist eine Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuen-

verluste mit geringem Risiko abzupuffern, d.h. die Zahl der Opfer liegt im Rahmen der (im 

Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität). 

- hinsichtlich des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG) kann für diese das 

UG nur gelegentlich nutzende Arten grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

3.2.3 Vorhabenspezifisch „empfindliche“ Vogelarten 

3.2.3.1 Wertgebende Vogelarten des Offenlands 

(Ermittelte Brutvögel: Feldlerche, Schafstelze) 
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Im Rahmen der Brutvogelkartierungen konnten ein mögliches Brutrevier und sieben wahrschein-

liche Brutreviere der Feldlerche nachgewiesen werden. Drei der wahrscheinlichen Reviere liegen 

innerhalb des UG: zwei im nördlichen Teilbereich und eins im südlichen. Die restlichen Brutnach-

weise befinden sich auf den Ackerflächen südlich, nördlich und östlich des UG (vgl. Abbildung 3).  

Neben der Feldlerche wurde ein mögliches Brutrevier sowie zwei wahrscheinliches Brutrevier 

der Schafstelze festgestellt. Während sich das mögliche Schafstelzenrevier sowie ein wahrschein-

liches Revier noch innerhalb des nördlichen UG befinden, wurde ein weiteres wahrscheinliches 

Revier in ca. 30 m Entfernung zum UG in nördlicher Richtung nachgewiesen.  

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG 

Je nach Planung ist eine direkte Schädigung von je drei Revieren der Feldlerche sowie einem Re-

vier der Schafstelze möglich, da sich diese innerhalb des UG befinden. Dementsprechend sind Er-

satzhabitate für die betroffenen Brutpaare zu schaffen. Aufgrund ihrer sehr ähnlichen ökologi-

schen Ansprüche können Synergieeffekte bei der Maßnahmenplanung der beiden Arten genutzt 

werden. Aus diesem Grund ist die Schaffung von Blühflächen, Blühstreifen oder Ackerbrachen den 

Lerchenfenstern vorzuziehen.  

Pro betroffenem Feldlerchenbrutpaar sind 0,5 ha Ackerbrachestreifen (mind. 10 m Breite) oder -

flächen mit lückiger Vegetationsstruktur und Rohbodenstellen anzulegen (M7). Die Ackerbra-

chestreifen oder -flächen können auf Teilflächen verteilt werden, dürfen jedoch eine Mindest-

größe von 0,3 ha nicht unterschreiten. Weiterhin sollten sie nicht entlang von stark frequentierten 

Wegen und mit Abstand von ca. 100 m zu Vertikalstrukturen liegen. Die Flächen dürfen nicht ge-

düngt oder mit Pflanzenschutzmittel behandelt werden. Zwischen dem 15.03. bis 15.08. eines Jah-

res sind keine Bewirtschaftungsgänge (inkl. Befahren der Fläche) oder die Pflege der Fläche er-

laubt. Eine jährliche Rotation der Flächen ist möglich (Bay. LfU 2020f). 

Die Schafstelze profitiert von Rohbodenstellen und lückiger Vegetationsstruktur (Bauer et al. 

2005), sodass die Ackerbrachestreifen oder -flächen für die Feldlerche der Schafstelze ebenfalls 

als Ausgleich dienen. Sofern die Anzahl an betroffenen Feldlerchenpaaren höher oder gleich groß 

ist wie die Anzahl an betroffenen Schafstelzen, so sind keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich. Sind jedoch mehr Schafstelzenbrutpaare als Feldlerchenbrutpaare betroffen, so sind 

pro überzähligem Brutpaar ebenfalls 0,5 ha Ackerbrachestreifen (mind. 10 m Breite) oder -flä-

chen mit lückiger Vegetationsstruktur und Rohbodenstellen anzulegen.  

Die randlich gelegenen Brutreviere der beiden Arten befinden sind in über 30 m Entfernung zu 

dem Vorhaben. Grundsätzlich liegt die durch Störungen bedingte Effektdistanz von der Schaf-

stelze bei 30 m und von der Feldlerche bei 20 m (Gassner et al. 2010). Als Effektdistanz wird die 

maximale Reichweite des erkennbar negativen Einflusses von Störungen auf die räumliche Ver-

teilung einer Vogelart bezeichnet. Gemäß der unveröffentlichten saP-Arbeitshilfe zur Feldlerche 

(Bay. LfU 2020f) sollten jedoch Flächen mit Freizeitnutzung, wie Sportplätze, Parkplätze oder 

Spielplätze, mindestens 50 m entfernt liegen.  

Weiterhin gelten beide Arten als Kulissenflüchter (Mayer et al. 2009). D.h. hohe Vertikalstruktu-

ren, wie Baumreihen, Baumhecken oder Wald, werden von den Feldlerche und Schafstelze gemie-

den. Für die Feldlerche beispielsweise beträgt die Meidedistanz bei Baumreihen und Feldgehöl-

zen bis zu 120 m und bei geschlossenen Wäldern bis zu 160 m (Bay. LfU 2020f).  
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Eine (Teil-)Aufgabe der benachbarten Reviere ist somit nicht zu erwarten, wenn am nördlichen 

Rand der nördlichen Teilfläche: 

• keine Flächen mit Freizeitnutzung geschaffen werden, die einen Abstand von 50 m zu den 

benachbarten Feldlerchen- und Schafstelzenbrutvorkommen unterschreiten und  

• keine hohen Vertikalstrukturen angelegt werden, die je nach Struktur den oben aufgeführ-

ten Abstand zu den benachbarten Feldlerchen- und Schafstelzenbrutvorkommen unter-

schreiten.  

Andernfalls sind die betroffenen Brutreviere wie oben beschrieben auszugleichen. Dies gilt auch 

für Brutvorkommen innerhalb des UG, die ggf. durch das Vorhaben nicht direkt in Anspruch ge-

nommen werden.  

Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des Vorhabens ist die Schädigung von Brutvorkommen von Feldlerche und Schaf-

stelze nicht auszuschließen. Zur Vermeidung von Tötungen von Eiern und nicht mobilen Jungvö-

geln sind die Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung außerhalb der Brutzeit, d.h. nur vom 

01. Oktober bis 28. / 29. Februar (gemäß § 39 (5) BNatSchG bzw. Art. 16 (1) BayNatSchG), durch-

zuführen.  

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG 

Wie oben beschrieben, liegt die durch Störungen bedingte Effektdistanz von der Schafstelze bei 

30 m und von der Feldlerche bei 20 m. Weiterhin werden Störungen durch Vertikalstrukturen (bis 

160 m) und Freizeitnutzung (50 m) ausgelöst. Sofern die aufgeführten Effektdistanzen zu den 

Brutrevierzentren nicht unterschritten werden und unter Berücksichtigung der Bauzeitenrege-

lung (M1, M2), sind keine erheblichen Störungen zu erwarten. Andernfalls sind die Brutreviere 

wie oben beschrieben auszugleichen.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnah-

men keine erheblichen Beeinträchtigungen für die aufgeführten Vogelarten dieser Gilde 

anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.2.3.2 Wertgebende Vogelarten der strukturreichen Halboffenlandschaften 

(Ermittelte Brutvögel: Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Haussperling, Stieglitz) 

Im Rahmen der Brutvogelkartierungen wurden innerhalb des UG 

• ein mögliches und ein wahrscheinliches Revier des Feldsperlings,  

• zwei mögliche und zwei wahrscheinliche Reviere der Goldammer und  

• ein wahrscheinliches Revier des Stieglitzes  

festgestellt (vgl. Abbildung 3). Knapp außerhalb des UG wurden zudem mögliche Brutrevierzen-

tren von Stieglitz, Haus- und Feldsperling verortet.  

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG 
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Je nach Planung ist eine direkte Schädigung der oben aufgeführten Reviere von Feldsperling, Gold-

ammer und Stieglitz möglich, da sich diese innerhalb des UG befinden. Dementsprechend sind Er-

satzhabitate für die betroffenen Brutpaare zu schaffen.  

Pro betroffenem Brutpaar sind 0,3 ha Feldgehölz in der näheren Umgebung (ca. 2 km Umkreis) 

anzulegen (M8). Dabei sind einheimische Laubgehölze sowie beerentragende Sträucher zu pflan-

zen. Für den höhlenbrütenden Feldsperling sind zudem in neu geschaffenen Feldgehölzen pro be-

troffenem Brutpaar jeweils drei artspezifische Nistkästen zu installieren. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass diese in räumlicher Nähe (ca. 50 m) zueinander angebracht werden und die Aufhänge-

höhe höher als 2,5 m ist, damit sie für Prädatoren, wie Katzen, nicht erreichbar sind.   

Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des Vorhabens ist die Schädigung von Brutvorkommen von Feldsperling, Goldammer 

und Stieglitz nicht auszuschließen. Zur Vermeidung von Tötungen von Eiern und nicht mobilen 

Jungvögeln sind die Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung außerhalb der Brutzeit, d.h. 

nur vom 01. Oktober bis 28. / 29. Februar (gemäß §39 (5) BNatSchG bzw. Art. 16 (1) BayNatSchG), 

durchzuführen.  

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG 

Gemäß Gassner et al. (2010) liegt die störungsbedingte Effektdistanz von Stieglitz und Goldammer 

bei 15 m und vom Feldsperling bei 10 m. Als Effektdistanz wird die maximale Reichweite des er-

kennbar negativen Einflusses von Störungen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart bezeich-

net. Feldsperling und Stieglitz werden von Garniel et al. (2010) als Arten ohne spezifisches Ab-

standsverhalten zu Straßen bzw. Arten, für die der Verkehrslärm keine Relevanz besitzt, definiert. 

Die Goldammer wird den Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit gegenüber Verkehr zugeord-

net. Alle drei Arten sind somit weitestgehend störungsunempfindlich. Sofern die oben aufgeführ-

ten Effektdistanzen zu den Brutrevierzentren nicht unterschritten werden und unter Berücksich-

tigung der Bauzeitenregelung (M1, M2), sind keine erheblichen Störungen zu erwarten. Falls die 

Effektdistanzen unterschritten werden, muss im Einzelfall geprüft werden, wie hoch die Störung 

tatsächlich ausfällt. Je nach Störungsart (Verkehr, Besucherverkehr, Kiesabbau, angrenzender Flä-

chenentzug für die Schaffung von Gebäuden, Feldgehölzen etc.) unterscheidet sich die Erheblich-

keit des Eingriffs.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnah-

men keine erheblichen Beeinträchtigungen für die aufgeführten Vogelarten dieser Gilde 

anzunehmen. Das Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot sind somit nicht erfüllt. 

3.2.3.3 Wertgebende Vogelarten der Gewässer und Feuchtgebiete 

(Ermittelte Brutvögel: Flussregenpfeifer) 

Im Nordosten der nördlichen Teilfläche befindet sich ein Brutrevier des Flussregenpfeifers (vgl. 

Abbildung 3). Die Brut der Art wurde im Jahr 2022 sicher nachgewiesen. Der Flussregenpfeifer 

brütet auf ebenem, vegetationsarmem Gelände mit grobkörnigem Substrat möglichst in Gewäs-

sernähe. Da geeignete offene Kiesflächen, die der Flussregenpfeifer als Sekundärhabitat nutzt sehr 

oft temporär und anthropogen entstehen, wechselt der Flussregenpfeifer oft den Brutplatz. Nach 

Angabe der UNB München (Herr Fiedl) wurden im Baugebiet Freiham-Nord archäologische 
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Untersuchungen durchgeführt, wodurch Jahre vor Beginn des Baustellenbetriebes attraktive 

Bruthabitate für Flussregenpfeifer in Form großer Kiesflächen entstanden sind. Es könnte sein, 

dass das Brutpaar diesem Vorkommen entstammt. 

Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG 

Da die Kiesfläche letztes Jahr durch die Ausdehnung des Kiesumschlagplatzes neu entstanden ist, 

ist davon auszugehen, dass es sich an dieser Stelle um die erste Brut des Flussregenpfeifers an 

dem Standort handelt. Um zu ermitteln, ob die Fläche von der Art öfter zur Brut genutzt wird und 

es sich somit um einen regelmäßig genutzten Brutplatz handelt, ist es nötig, im Jahr 2023 die Art 

noch einmal nachzukartieren (M4). 

Werden im Rahmen der Nachkartierung erneute Brutnachweise des Flussregenpfeifers erbracht, 

ist von einem regelmäßigen Brutvorkommen der Art auszugehen, das durch Umsetzung des Vor-

habens verloren geht. Selbst wenn es zu keiner direkten Beanspruchung des Lebensraums 

kommt, so sind die Störungen durch die Badeseebesucher so groß, dass der störungssensible 

Flussregenpfeifer sein Revier voraussichtlich aufgibt.  

Dementsprechend sind neue Brutmöglichkeiten im Rahmen von CEF-Maßnahmen für das be-

troffene Brutpaar zu schaffen (M9). Hier ist in Abstimmung mit der UNB eine mindestens 0,65 ha 

große Ausgleichsfläche anzulegen (Ausgleich 1:1). Diese ist spätestens zum Brutbeginn des Fluss-

regenpfeifers Anfang April fertig zu stellen. Auf der Ausgleichsfläche sind alle vorhandenen verti-

kalen Strukturen, wie Gehölze und Gebäude, von der Fläche entfernt. Die Fläche ist bis auf spärli-

chen Bewuchs durch krautige Pflanzen offenzuhalten. Hierzu notwendige Pflegemaßnahmen sind 

außerhalb der Brutzeit (also nur von September bis März) durchzuführen. Empfehlenswert ist es, 

dem Oberboden abzutragen, um die dauerhafte Offenhaltung zu vereinfachen bzw. sicherzustel-

len. Weiterhin sind auf der Ausgleichsfläche an mindestens zwei Stellen grobkiesige oder schott-

rige Areale mit je mind. 100 m² in leicht erhöhter Lage als Brutplätze zu schaffen. In unmittelbarer 

Nähe der Ausgleichsfläche müssen flachgründige Süßwasserstellen verfügbar sein oder sind her-

zustellen, wobei eine dauerhafte Wasserführung während der Brutzeit des Flussregenpfeifers zu 

gewährleisten ist. Pro Brutpaar sind mindestens drei dauerhaft wasserführende Kleingewässer 

mit insgesamt bis 0,5 ha Gesamtgewässergröße anzulegen. Bei der Wahl des Maßnahmenstand-

orts ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Entfernung (mind. 50 m) zu potenziellen Stör-

quellen, insbesondere Freizeitnutzung und Wassersport, gehalten wird.  

Werden im Rahmen der Nachkartierung keine Nachweise von Flussregenpfeifern erbracht, han-

delt es sich bei der Kiesfläche vermutlich um einen sporadisch genutzten Brutplatz und unterliegt 

somit nach Angaben der UNB München (Herr Fiedl) nicht dem Schädigungsverbot. In dem Fall 

entfallen die beschriebenen Maßnahmen zu dieser Artengruppe. 

Tötungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des Vorhabens ist die Schädigung des Brutvorkommens des Flussregenpfeifers nicht 

auszuschließen. Zur Vermeidung von Tötungen von Eiern und nicht mobilen Jungvögeln sind die 

Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung außerhalb der Brutzeit, d.h. nur vom 01. Oktober 

bis 28./29. Februar (gemäß §39 (5) BNatSchG bzw. Art.16 (1) BayNatSchG), durchzuführen.  

Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 BNatSchG 
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4.3 Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der Population in 

der biogeographischen Region  

Es sind keine speziellen Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes, sog. „FCS“-Maßnah-

men (Kompensationsmaßnahmen i. S. v. § 45 BNatSchG), erforderlich. 

4.4 Ökologische Baubegleitung  

Zur Vermeidung von vorhabenbedingten, artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen und zur Si-

cherung der formulierten Ziele und Maßnahmen sollen im Rahmen einer ökologischen Baubeglei-

tung ggf. erforderliche Korrekturmaßnahmen direkt mit dem Betreiber abgestimmt und umge-

setzt werden.  

5 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraus-

setzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG 

Da unter Berücksichtigung der konzipierten Maßnahmen keine Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG durch das Vorhaben erfüllt werden, ist eine Prüfung der Voraussetzungen für eine 

ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. Auch eine 

Prüfung möglicher Planungsalternativen muss deshalb an dieser Stelle nicht erfolgen. 

6 Gutachterliches Fazit 

Im Rahmen der Kartierungen europarechtlich geschützter Arten wurden 15 prüfungsrelevante 

Europäische Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (laut LfU-Arteninformationen) 

nachgewiesen, die vorhabenspezifisch hinsichtlich der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG näher zu prüfen waren. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung des beschriebenen Vorhabens kommt hinsichtlich der unter-

suchten Arten bzw. Artgruppen und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu 

dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die nachgewiesenen geschützten Ar-

ten nicht berührt werden, weil 

- wegen der geringen Wirkempfindlichkeit bzw. der ausreichenden Entfernung zu 

dauerhaften Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sensibler Arten deren Zerstörung 

auszuschließen ist bzw. bei Beanspruchung in geringem Umfang die ökologische 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG gewahrt 

bleibt, 

- für alle betrachteten Arten kein oder nur ein allgemeines Tötungsrisiko vorliegt oder 

Tötungen weitgehend vermieden werden können und damit ein Verbotstatbestand nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt wird und 

- Störungen streng geschützter Arten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG entweder 

nicht zu erwarten sind oder aber keine den Erhaltungszustand der Lokalpopulationen 

verschlechternden Auswirkungen haben. 
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A. Anhang – Erfassungsmethodik  

Vögel 

Zur Erfassung der Brutvögel fanden zwei Tagbegehungen im Jahr 2021 (März & August) sowie 

acht Tagbegehungen im Jahr 20211 (März bis Juni) statt. Die Kartierungen wurden ausschließlich 

bei günstigen Bedingungen nach fachlichen Standards (Südbeck et al. 2005) durchgeführt. 

Zauneidechse 

Für die Erfassung der Zauneidechse wurden an zwei Begehungen im August 2021 sowie an zwei 

Begehungen im April 2022 potenzielle Lebensräume bei günstigen Bedingungen langsam abge-

schritten.  

Amphibien 

Zur Erfassung von Amphibienarten wurden an einem Termin im April alle vorhandenen Gewässer 

tagsüber nach Laich oder Kaulquappen abgesucht. Außerdem wurden potenzielle Tagverstecke 

(z. B. Totholz, Bretter oder Steine) kontrolliert. Im Mai wurde im Rahmen eines Nachtdurchgangs 

sämtliche Gewässer verhört und mit Taschenlampen durchleuchtet.  

Schmetterlinge (Nachtkerzenschwärmer) 

Zur Erfassung des Nachtkerzenschwärmers wurde das UG an einem Termin nach Raupenfutter-

pflanzen abgesucht. Die gefundenen Raupenfutterpflanzen wurden innerhalb der Raupenent-

wicklungszeit an zwei weiteren Durchgängen nach Raupen und Fraßspuren untersucht. 
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D. Anhang – Fotodokumentation 

 

Abbildung 4: Blick nach Süden auf den Magerrasenstreifen im nördlichen Teil-UG mit einzelnen Büschen und 
Bäumen. 

 

 

Abbildung 5: Artenarmer Magerrasenstreifen mit offenen, kiesigen Bodenstellen. Lebensraum der 
Blauflügeligen Ödlandschrecke. 
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Abbildung 6: Blick nach Osten auf die Bahngleise und den Böschungsbereich im südlichen Teil-UG.  

 

 

Abbildung 7: Blick nach Südosten auf den bestehenden Kiesabbaubereich. 
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Abbildung 8: Blick in die Gewässer auf dem bestehenden Kiesabbaugelände, die den potenziellen Lebensraum 
für Amphibien darstellen. 

 




